Absender:
Personalabteilung
Datum
Im Hause

Zusatzurlaub für Nachtarbeit

Sehr geehrte/r

gemäß Anlage 14 § 4 Abs.2 AVR Caritas steht Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern für  Bereitschaftsdienstzeiten in der Nacht ein Zusatzurlaub zu. 

Am 15.07.2009 wurde im Urteil Az: 5 AZR 867/08 vom Bundesarbeitsgericht entschieden, dass die Gewährung des Zusatzurlaubes auch für kirchliche Arbeitgeber bindend ist.
Ich bitte Sie, meinen zusätzlichen Urlaub für das Jahr 2009 zu ermitteln und meinem Urlaubskonto gutzuschreiben.

Mit freundlichen Grüßen
